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Entwurf  

Referentenentwurf  

Vorblatt  

Entwurf eines  

Gesetzes zur Regelung des Beschäftig-

tendatenschutzes  

A. Problem und Ziel  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird 

die seit Jahrzehnten diskutierte Schaffung 

umfassender gesetzlicher Regelungen für 

den Arbeitnehmerdatenschutz verwirklicht. 

Gegenwärtig existieren nur wenige spezifi-

sche gesetzliche Vorschriften zum Schutz 

der personenbezogenen Daten von Beschäf-

tigten. Für zahlreiche in der beruflichen Pra-

xis vorhandene Fragen des Beschäftigtenda-

tenschutzes bestehen keine speziellen ge-

setzlichen Regelungen. Teilweise ergibt sich 

der rechtliche Rahmen für den Schutz der 

Beschäftigtendaten aus verschiedenen all-

gemeinen Gesetzen wie dem Bundesdaten-

schutzgesetz und dem Betriebsverfassungs-

gesetz. Daneben existiert eine Vielzahl an 

gerichtlichen Einzelfallentscheidungen, an-

hand derer wichtige Grundsätze für den Be-

schäftigtendatenschutz entwickelt worden 

sind. Jedoch sind insbesondere die gerichtli-

chen Entscheidungen für die betroffenen 

Beschäftigten teilweise nur schwer zu er-
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schließen.  

Durch klarere gesetzliche Regelungen soll 

die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und 

Beschäftigte erhöht werden. Die Beschäftig-

ten sollen vor der unrechtmäßigen Erhe-

bung und Verwendung ihrer personenbezo-

genen Daten geschützt werden, gleichzeitig 

soll das Informationsinteresse des Arbeitge-

bers beachtet werden, um so ein ver-

trauensvolles Arbeitsklima zwischen Arbeit-

gebern und Beschäftigten am Arbeitsplatz zu 

unterstützen. 

 

B. Lösung  

Es werden praxisgerechte Regelungen für 

Beschäftigte und Arbeitgeber geschaffen, 

die klarstellen, dass nur solche Daten erho-

ben, verarbeitet und genutzt werden dür-fen, 

die für das Beschäftigungsverhältnis erfor-

derlich sind. Mit den Neuregelungen werden 

Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz zudem 

wirksam vor Bespitzelungen geschützt und 

gleichzeitig den Arbeitgebern verlässliche 

Grundlagen für die Durchsetzung von 

Compliance-Anforderungen und den Kampf 

gegen Korruption an die Hand gegeben.  

 

C. Alternativen  

Keine  

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentli-

chen Haushalte  

Der Gesetzentwurf hat auf die öffentlichen 

Haushalte keine bezifferbaren Auswirkun-

gen.  

 

E. Sonstige Kosten  

schließen.  

Durch klarere gesetzliche Regelungen soll 

die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und 

Beschäftigte erhöht werden. Die Beschäftig-

ten sollen vor der unrechtmäßigen Erhe-

bung und Verwendung ihrer personenbezo-
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soll das Informationsinteresse des Arbeitge-

bers beachtet werden, um so ein ver-

trauensvolles Arbeitsklima zwischen Arbeit-

gebern und Beschäftigten am Arbeitsplatz zu 

unterstützen.  
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Es werden praxisgerechte Regelungen für 
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derlich sind. Mit den Neuregelungen werden 

Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz zudem 

wirksam vor Bespitzelungen geschützt und 

gleichzeitig den Arbeitgebern verlässliche 

Grundlagen für die Durchsetzung von 

Compliance-Anforderungen und den Kampf 

gegen Korruption an die Hand gegeben.  

 

C. Alternativen  

Keine  

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentli-

chen Haushalte  

Der Gesetzentwurf hat auf die öffentlichen 

Haushalte keine bezifferbaren Auswirkun-

gen.  

 

E. Sonstige Kosten  



Neben den angegebenen Bürokratiekosten 

entstehen keine zusätzlichen Kosten für die 

Wirtschaft, einschließlich der mittelständi-

schen Unternehmen. Auswirkungen auf Ein-

zelpreise und das Preisniveau, insbesondere 

auf das Verbraucherpreisniveau, treten nicht 

ein.  

 

F. Bürokratiekosten  

Für die privaten und öffentlichen Arbeitgeber 

werden 13 Informationspflichten neu gegen-

über ihren Beschäftigten eingeführt.  

Für die Bürger wird eine Informationspflicht 

neu eingeführt.  

 

Entwurf eines  

Gesetzes zur Regelung des Beschäftig-

tendatenschutzes  

vom [Datum der Ausfertigung] 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz 

beschlossen:  

 

Artikel 1  

 

Änderung des Bundesdatenschutzgeset-

zes  

Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom …., das 

zuletzt durch das Gesetz vom … geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert:  

a) Nach der Angabe zu § 31 wird folgende 

Angabe eingefügt:  

 

 

Neben den angegebenen Bürokratiekosten 

entstehen keine zusätzlichen Kosten für die 

Wirtschaft, einschließlich der mittelständi-

schen Unternehmen. Auswirkungen auf Ein-

zelpreise und das Preisniveau, insbesondere 

auf das Verbraucherpreisniveau, treten nicht 

ein.  

 

F. Bürokratiekosten  

Für die privaten und öffentlichen Arbeitgeber 

werden 15 Informationspflichten gegenüber 

ihren Beschäftigten neu eingeführt.  

Für die Bürger wird eine Informationspflicht 

neu eingeführt.  

 

Entwurf eines  

Gesetzes zur Regelung des Beschäftig-

tendatenschutzes  

vom [Datum der Ausfertigung] 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz 

beschlossen:  

 

Artikel 1  

 

Änderung des Bundesdatenschutzgeset-

zes  

Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom …., das 

zuletzt durch das Gesetz vom … geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert:  

a) Nach der Angabe zu § 31 wird folgende 

Angabe eingefügt:  

 

 



„Zweiter Unterabschnitt 

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“  

 

b) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt neu 

gefasst:  

„§ 32 Anwendungsbereich“  

 

c) Nach der Angabe zu § 32 werden die fol-

genden Angaben eingefügt:  

 

„§ 32a Datenerhebung vor Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses  

 

§ 32b Datenverarbeitung und -nutzung vor 

Begründung des Beschäftigungs-

verhältnisses  

 

§ 32c Datenerhebung im Beschäftigungs-

verhältnis  

 

§ 32d Datenverarbeitung und -nutzung im 

Beschäftigungsverhältnis  

 

§ 32e Datenerhebung, -verarbeitung und –

nutzung ohne Kenntnis des Beschäftigten 

zur Verhinderung und Aufdeckung von Ver-

tragsverletzungen, Ordnungswidrigkeiten 

und Straftaten im Beschäftigungsverhältnis  

 

§ 32f Beobachtung nicht öffentlich zugängli-

cher Betriebsstätten mit optisch-

elektronischen Einrichtungen  

 

§ 32g Ortungssysteme  

 

„Zweiter Unterabschnitt 

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“  

 

b) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt neu 

gefasst:  

„§ 32 (weggefallen)“  

 

c) Nach der Angabe zu § 32 werden die fol-

genden Angaben eingefügt:  

 

„§ 32a Datenerhebung vor Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses  

 

§ 32b Datenverarbeitung und -nutzung vor 

Begründung des Beschäftigungs-

verhältnisses  

 

§ 32c Datenerhebung im Beschäftigungs-

verhältnis  

 

§ 32d Datenverarbeitung und -nutzung im 

Beschäftigungsverhältnis  

 

§ 32e Datenerhebung ohne Kenntnis des 

Beschäftigten zur Verhinderung und Aufde-

ckung von Pflichtverletzungen, 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im 

Beschäftigungsverhältnis 

 

§ 32f Beobachtung nicht öffentlich zugängli-

cher Betriebsstätten mit optisch-

elektronischen Einrichtungen  

 

§ 32g Ortungssysteme  

 



§ 32h Biometrische Verfahren  

 

§ 32i Nutzung von Telekommunikations-

diensten 

 

§ 32j Unterrichtungspflichten  

 

§ 32k Änderungen  

 

§ 32l Einwilligung“ 

  

 

d) Nach der Angabe zu § 32l wird die Anga-

be zum bisherigen zweiten Unterabschnitt 

wie folgt gefasst:  

 

„Dritter Unterabschnitt 

Rechte des Betroffenen“ 

e) Nach der Angabe zu § 35 wird die Anga-

be zum bisherigen dritten Unterabschnitt wie 

folgt gefasst:  

 

„Vierter Unterabschnitt 

Aufsichtsbehörde“ 

2. Nach § 3 Absatz 11 werden folgende 

Absätze angefügt:  

 

„(12) Beschäftigtendaten sind personenbe-

zogene Daten von Beschäftigten.  

 

(13) Arbeitgeber sind öffentliche und nicht 

öffentliche Stellen, die Personen nach Ab-

satz 11 beschäftigen oder beschäftigten 

oder die beabsichtigen, Personen nach Ab-

satz 11 zu beschäftigen. Bei in Heimarbeit 

Beschäftigten und den ihnen Gleichgestell-

ten sind Arbeitgeber die Auftraggeber oder 

§ 32h Biometrische Verfahren  

 

§ 32i Nutzung von Telekommunikations-

diensten  

 

§ 32j Unterrichtungspflichten  

 

§ 32k Änderungen  

 

§ 32l Einwilligung, Geltung für Dritte, Rechte 

der Interessenvertretungen“  

 

d) Nach der Angabe zu § 32l wird die Anga-

be zum bisherigen zweiten Unterabschnitt 

wie folgt gefasst:  

 

„Dritter Unterabschnitt 

Rechte des Betroffenen“ 

e) Nach der Angabe zu § 35 wird die Anga-

be zum bisherigen dritten Unterabschnitt wie 

folgt gefasst:  

 

„Vierter Unterabschnitt 

Aufsichtsbehörde" 

2. Dem § 3 werden folgende Absätze 12 und 

13 angefügt: 

 

„(12) Beschäftigtendaten sind personenbe-

zogene Daten von Beschäftigten.  

 

(13) Arbeitgeber sind öffentliche und nicht 

öffentliche Stellen, die Personen nach Ab-

satz 11 beschäftigen oder beschäftigten o-

der die beabsichtigen, Personen nach Ab-

satz 11 zu beschäftigen. Bei in Heimarbeit 

Beschäftigten und den ihnen Gleichgestell-

ten sind Arbeitgeber die Auftraggeber oder 



Zwischenmeister im Sinne des Heimar-

beitsgesetzes, bei Beschäftigten, die einem 

Dritten zur Arbeitsleistung überlassen wer-

den, auch der Dritte.“  

 

Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeits-

gesetzes, bei Beschäftigten, die einem Drit-

ten zur Arbeitsleistung überlassen werden, 

auch der Dritte." 

 

 NEU: 2a. Dem § 4 Absatz 1 wird folgender 

Satz angefügt: „Andere Rechtsvorschriften 

im Sinne diese Gesetzes sind auch Be-

triebs- und Dienstvereinbarungen.“ 

 

3. § 12 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  

„(4) Werden personenbezogene Daten für 

frühere, bestehende oder zukünftige Be-

schäftigungsverhältnisse erhoben, verarbei-

tet und genutzt, gelten die §§ 32 bis 34 Ab-

satz 1 Satz 1 und 2, § 34 Absatz 6 bis 9 

und § 35 anstelle der §§ 13 bis 16 und 19 

bis 20.“ 

3. In § 12 Absatz 4 wird die Angabe „§ 28 

Absatz 2 Nummer 2 und die §§ 32 bis 35" 

durch die Angabe „die §§ 32 bis 34 Absatz 1 

Satz 1 und 2, § 34 Absatz 6 bis 8 Satz 1 und 

§ 35" ersetzt. 

 NEU: 3a: Dem § 27 wird der folgende Ab-

satz 3 angefügt: 

„(3) Für das Erheben, Verarbeiten und Nut-

zen von Beschäftigtendaten durch den Ar-

beitgeber für Zwecke eines früheren, beste-

henden oder zukünftigen Beschäftigungs-

verhältnisses gelten die Vorschriften des 

zweiten, dritten und vierten Unterabschnitts. 

Satz 1 gilt auch, wenn Beschäftigtendaten 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 

ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder 

in oder aus einer nicht automatisierten Datei 

verarbeitet, genutzt oder für die Verarbeitung 

oder Nutzung in einer solchen Datei erhoben 

werden. 

 

4. Nach § 31 wird folgende Überschrift ein-

gefügt:  

„Zweiter Unterabschnitt 

4. Nach § 31 wird folgende Überschrift ein-

gefügt:  

„Zweiter Unterabschnitt 



Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“  

 

5. § 32 wird wie folgt gefasst:  

§ 32 Anwendungsbereich  

(1) Für das Erheben, Verarbeiten und Nut-

zen von Beschäftigtendaten durch den Ar-

beitgeber für Zwecke eines früheren, be-

stehenden oder zukünftigen Beschäfti-

gungs-verhältnisses gelten die Vorschriften 

dieses Unterabschnitts; für Dritte, die für 

den Arbeitgeber tätig werden, gelten die 

Vorschriften entsprechend. Satz 1 ist auch 

an-zuwenden, wenn Beschäftigtendaten 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 

ohne dass sie automatisiert verarbeitet o-

der in oder aus einer nicht automatisier-ten 

Datei verarbeitet, genutzt oder für die Ver-

arbeitung oder Nutzung in einer sol-chen 

Datei erhoben werden.  

(2) Soweit die Regelungen dieses Unterab-

schnitts spezieller sind, gehen sie den übri-

gen Regelungen dieses Gesetzes vor.  

(3) Die Rechte der Interessenvertretungen 

der Beschäftigten bleiben unberührt.  

6. Nach § 32 werden die folgenden §§ 32a 

bis 32l eingefügt:  

 

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“  

 

5. Paragraph 32 wird wie folgt gefasst: 

 

(weggefallen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nach § 32 werden die folgenden §§ 32a 

bis 32l eingefügt:  

 

„§ 32a Datenerhebung vor Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnisses  

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

vor Begründung eines Beschäftigungsver-

hältnisses erheben,  

soweit deren Kenntnis erforderlich ist, um 

die Eignung des Beschäftigten für eine in 

Betracht kommende Tätigkeit festzustellen. 

„§ 32a Datenerhebung vor Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnisses  

(1) Der Arbeitgeber darf personenbezogene 

Daten von Beschäftigten im Sinne des § 3 

Absatz 11 Nummer 7 vor Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses erheben, so-

weit deren Kenntnis erforderlich ist, um die 

Eignung des Beschäftigten für die vorgese-



Er darf zu diesem Zweck insbesondere Da-

ten über die fachlichen und persönlichen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 

sowie über die Ausbildung und den bisheri-

gen beruflichen Werdegang des Beschäf-

tigten erheben.   

henen Tätigkeiten festzustellen. Er darf zu 

diesem Zweck insbesondere Daten über die 

fachlichen und persönlichen Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Erfahrungen sowie über die 

Ausbildung und den bisherigen beruflichen 

Werdegang des Beschäftigten erheben. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf Daten eines Be-

schäftigten über die rassische oder ethni-

sche Herkunft, eine Behinderung, die Ge-

sundheit, die sexuelle Identität, die Vermö-

gensverhältnisse, Vorstrafen oder laufende 

Ermittlungsverfahren nur erheben, wenn 

und soweit diese Daten wegen der Art der 

auszuübenden Tätigkeit oder der Bedin-

gungen ihrer Ausübung wesentliche und 

entscheidende berufliche Anforderungen 

oder Hindernisse darstellen.  

 

(2) Eine Erhebung von Daten eines Beschäf-

tigten über die Rasse, die ethnische Her-

kunft, eine Behinderung, die sexuelle Identi-

tät, die Gesundheit, die Vermögensverhält-

nisse, Vorstrafen oder laufende Ermittlungs-

verfahren ist nur unter den Voraussetzungen 

des § 8 Absatz 1 Allgemeines Gleichbe-

handlungsgesetz zulässig. Die Vorschriften 

des Bundeszentralregistergesetzes bleiben 

unberührt. 

 

(3) Unter den in Absatz 2 genannten Vor-

aussetzungen darf der Arbeitgeber die Be-

gründung des Beschäftigungsverhältnisses 

auch von einer gesundheitlichen Untersu-

chung abhängig machen. Der Beschäftigte 

muss in die Untersuchung nach Aufklärung 

über deren Art und Umfang sowie in die 

Weitergabe des Untersuchungsergebnisses 

an den Arbeitgeber eingewilligt haben. Die 

Untersuchung ist nach den Regeln der 

Fachkunde durchzuführen. Dem Beschäf-

tigten ist das Ergebnis der Untersuchung 

mitzuteilen. Dem Arbeitgeber darf nur mit-

geteilt werden, ob der Beschäftigte nach 

dem Ergebnis der Untersuchung für die 

vorgesehenen Tätigkeiten geeignet ist.  

 

 

(3) Der Arbeitgeber darf die Begründung 

des Beschäftigungsverhältnisses auch von 

einer ärztlichen Untersuchung abhängig 

machen, wenn und soweit die Erfüllung be-

stimmter gesundheitlicher Voraussetzun-

gen wegen der Art der auszuübenden Tä-

tigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus-

übung eine wesentliche und entscheidende 

berufliche Anforderung zum Zeitpunkt der 

Arbeitsaufnahme darstellt. Der Beschäftigte 

muss in die Untersuchung nach Aufklärung 

über deren Art und Umfang sowie in die 

Weitergabe des Untersuchungsergebnisses 

an den Arbeitgeber eingewilligt haben. Dem 

Beschäftigten ist das Untersuchungsergeb-

nis mitzuteilen. Dem Arbeitgeber darf nur 

mitgeteilt werden, ob der Beschäftigte nach 

dem Untersuchungsergebnis für die vorge-



 

 

(4) Der Arbeitgeber darf die Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses von einer sons-

tigen Untersuchung oder Prüfung (Eignungs-

test) abhängig machen, wenn der Eignungs-

test zur Feststellung erforderlich ist, ob der 

Beschäftigte zum Zeitpunkt der Arbeitsauf-

nahme für die vorgesehenen Tätigkeiten 

geeignet ist. Der Beschäftigte muss in den 

Eignungstest nach Aufklärung über dessen 

Art und Umfang sowie in die Weitergabe des 

Ergebnisses des Eignungstests an den Ar-

beitgeber eingewilligt haben. Der Eignungs-

test ist nach den Regeln der Fachkunde 

durchzuführen, sofern solche bestehen. 

Dem Beschäftigten ist das Ergebnis des 

Eignungstests mitzuteilen. Sind Eignungs-

tests ganz oder teilweise durch Personen 

durchzuführen, die einer beruflichen 

Schweigepflicht unterliegen, darf dem Ar-

beitgeber insoweit nur mitgeteilt werden, ob 

der Beschäftigte nach dem Ergebnis des 

Eignungstests für die vorgesehenen Tätig-

keiten geeignet ist  

sehenen Tätigkeiten geeignet ist 

 

(4) Der Arbeitgeber darf die Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses von einer sons-

tigen Untersuchung oder Prüfung (Eignungs-

test) abhängig machen, wenn der Eignungs-

test zur Feststellung erforderlich ist, ob der 

Beschäftigte zum Zeitpunkt der Arbeitsauf-

nahme für die vorgesehenen Tätigkeiten 

geeignet ist. Der Beschäftigte muss in den 

Eignungstest nach Aufklärung über dessen 

Art und Umfang sowie in die Weitergabe des 

Ergebnisses des Eignungstests an den Ar-

beitgeber eingewilligt haben. Der Eignungs-

test ist nach den Regeln der Fachkunde 

durchzuführen, sofern solche bestehen. 

Dem Beschäftigten ist das Ergebnis des 

Eignungstests mitzuteilen. Sind Eignungs-

tests ganz oder teilweise durch Personen 

durchzuführen, die einer beruflichen 

Schweigepflicht unterliegen, darf dem Ar-

beitgeber insoweit nur mitgeteilt werden, ob 

der Beschäftigte nach dem Ergebnis des 

Eignungstests für die vorgesehenen Tätig-

keiten geeignet ist  

(5) Der Arbeitgeber darf von dem Beschäf-

tigten keine Auskunft darüber verlangen, ob 

eine Schwerbehinderung oder Gleichstel-

lung nach den §§ 68 und 69 des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch vorliegt.  

(6) Soll eine Beschäftigung bei einer Religi-

onsgemeinschaft, einer ihr zugeordneten 

Einrichtung oder bei einer Vereinigung erfol-

gen, die sich die gemeinschaftliche Pflege 

einer Religion oder Weltanschauung zur 

Aufgabe gemacht hat, darf der Arbeitgeber 

auch Daten über die Religion oder Weltan-

(5) Der Arbeitgeber darf von dem Beschäftig-

ten keine Auskunft darüber verlangen, ob 

eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung 

nach § 68 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch vorliegt. 

(6) Soll eine Beschäftigung bei einer Religi-

onsgemeinschaft, einer ihr zugeordneten 

Einrichtung oder bei einer Vereinigung erfol-

gen, die sich die gemeinschaftliche Pflege 

einer Religion oder Weltanschauung zur 

Aufgabe gemacht hat, darf der Arbeitgeber 

auch Daten über die Religion oder Weltan-



schauung des Beschäftigten erheben, wenn 

diese unter Beachtung des Selbstverständ-

nisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft 

oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbst-

bestimmungsrecht oder nach der Art der 

Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche An-

forderung darstellt.  

(7) Ein Arbeitgeber, dessen Tätigkeit unmit-

telbar und überwiegend politisch oder koali-

tionspolitisch ausgerichtet ist oder der Zwe-

cke der Berichterstattung oder Meinungs-

äußerung verfolgt, auf die Artikel 5 Absatz 1 

Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung fin-

det, darf auch Daten über die politische Mei-

nung, Gewerkschaftszugehörigkeit und 

Weltanschauung des Beschäftigten erheben, 

wenn diese im Hinblick auf die Ausrichtung 

und die Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte 

berufliche Anforderung darstellen.  

schauung des Beschäftigten erheben, wenn 

diese unter Beachtung des Selbstverständ-

nisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft 

oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbst-

bestimmungsrecht oder nach der Art der 

Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche An-

forderung darstellt.  

(7) Ein Arbeitgeber, dessen Tätigkeit unmit-

telbar und überwiegend politisch oder koali-

tionspolitisch ausgerichtet ist oder der Zwe-

cke der Berichterstattung oder Meinungs-

äußerung verfolgt, auf die Artikel 5 Absatz 1 

Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung fin-

det, darf auch Daten über die politische Mei-

nung, Gewerkschaftszugehörigkeit und 

Weltanschauung des Beschäftigten erheben, 

wenn diese im Hinblick auf die Ausrichtung 

und die Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte 

berufliche Anforderung darstellen.  

(8) Beschäftigtendaten sind unmittelbar bei 

dem Beschäftigten zu erheben, soweit sie 

nicht allgemein zugänglich sind. Mit Einwil-

ligung des Beschäftigten darf der Arbeitge-

ber auch bei Dritten Beschäftigtendaten 

erheben; der Beschäftigte ist auf Verlangen 

über den Inhalt der erhobenen Daten zu 

unterrichten. Die Absätze 1 bis 7 bleiben 

unberührt.  

(8) Beschäftigtendaten sind unmittelbar bei 

dem Beschäftigten zu erheben. Allgemein 

zugängliche Daten darf der Arbeitgeber oh-

ne Mitwirkung des Beschäftigten erheben, 

es sei denn, dass das schutzwürdige Inte-

resse des Beschäftigten an dem Ausschluss 

der Erhebung gegenüber dem berechtigten 

Interesse des Arbeitgebers offensichtlich 

überwiegt. Mit Einwilligung des Beschäftig-

ten darf der Arbeitgeber auch bei Dritten 

personenbezogene Daten des Beschäftigten 

erheben; dem Beschäftigten ist auf Verlan-

gen über den Inhalt der erhobenen Daten 

Auskunft zu erteilen. Die Absätze 1 bis 7 

bleiben unberührt. 

 

 

 

 

 



 

§ 32b Datenverarbeitung und -nutzung 

vor Begründung des Beschäftigungsver-

hältnisses 

 

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten, 

die er nach § 32a erhoben hat, verarbeiten 

und nutzen, soweit dies erforderlich ist, um 

die Eignung des Beschäftigten für eine in 

Betracht kommende Tätigkeit festzustellen 

oder um über die Begründung des Beschäfti-

gungsverhältnisses zu entscheiden.  

 

(2) Beschäftigtendaten, die der Arbeitgeber 

ohne Datenerhebung nach § 32a erhalten 

hat, darf er nur verarbeiten und nutzen, so-

weit dies erforderlich ist, um die Eignung 

des Beschäftigten für eine in Betracht 

kommende Tätigkeit festzustellen oder um 

über die Begründung des Beschäftigungs-

verhältnisses zu entscheiden. Die Vo-

raussetzungen des § 32a Absatz 2, 5 bis 7 

gelten entsprechend. Satz 2 gilt nicht, wenn 

der Arbeitgeber die Beschäftigtendaten un-

verlangt von dem betroffenen Be-

schäftigten selbst erhalten hat.  

 

(3) Steht fest, dass ein Beschäftigungsver-

hältnis nicht begründet wird, sind die Be-

schäftigtendaten nicht gemäß § 35 Absatz 2 

zu löschen, wenn der Beschäftigte in die 

weitere Speicherung eingewilligt hat.  

 

§ 32b Datenverarbeitung und –nutzung 

vor Begründung des Beschäftigungsver-

hältnisses 

 

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten, 

die er nach § 32a erhoben hat, verarbeiten 

und nutzen, soweit dies erforderlich ist, um 

die Eignung des Beschäftigten für eine in 

Betracht kommende Tätigkeit festzustellen 

oder um über die Begründung des Beschäfti-

gungsverhältnisses zu entscheiden.  

 

(2) Beschäftigtendaten, die der Arbeitgeber 

ohne Datenerhebung nach § 32a erhalten 

hat, darf er nur verarbeiten und nutzen, so-

weit dies erforderlich ist, um die Eignung des 

Beschäftigten für die vorgesehenen Tätigkei-

ten festzustellen oder um über die Begrün-

dung des Beschäftigungsverhältnisses zu 

entscheiden. Der Arbeitgeber darf diese Da-

ten nicht verarbeiten und nutzen, soweit er 

sie nach § 32a nicht hätte erheben dürfen. 

Satz 2 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die 

Beschäftigtendaten unverlangt von dem be-

troffenen Beschäftigten selbst erhalten hat. 

 

(3) Steht fest, dass ein Beschäftigungsver-

hältnis nicht begründet wird, sind die Be-

schäftigtendaten nicht gemäß § 35 Absatz 2 

zu löschen, wenn der Beschäftigte in die 

weitere Speicherung eingewilligt hat.  

 

§ 32c Datenerhebung im Beschäfti-

gungsverhältnis  

(1) Beschäftigtendaten dürfen erhoben 

werden, wenn dies für die Durchführung, 

§ 32c Datenerhebung im Beschäftigungs-

verhältnis 

(1) Beschäftigtendaten dürfen erhoben wer-

den, wenn dies für die Durchführung, Been-



Beendigung oder Abwicklung des Beschäf-

tigungsverhältnisses erforderlich ist. Dies 

ist insbesondere der Fall, soweit deren 

Kenntnis für den Arbeitgeber erforderlich 

ist, um  

 

1. gesetzliche oder auf Grund eines Geset-

zes bestehende Erhebungs-, Melde-, 

Auskunfts-, Offenlegungs- oder Zahlungs-

pflichten,  

 

2. die im Rahmen des Beschäftigungsver-

hältnisses gegenüber dem Beschäftigten 

bestehenden Pflichten oder  

 

3. die nach Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses bestehen-den Pflichten 

zu erfüllen, oder  

 

 

4. die bei der Durchführung des Beschäfti-

gungsverhältnisses bestehenden Rechte 

einschließlich der Leistungs- und Verhal-

tenskontrolle wahrzunehmen.  

 

(2) Für die Feststellung der fachlichen Eig-

nung für eine Veränderung der zu leistenden 

Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes gilt § 32a 

Absatz 2, 5 bis 7 entsprechend.  

(3) Der Arbeitgeber darf von einem Beschäf-

tigten die Teilnahme an einer gesund-

heitlichen Untersuchung unter den Voraus-

setzungen des § 32a Absatz 3, die Teil-

nahme an einem Eignungstest unter den 

Voraussetzungen des § 32a Absatz 4 ver-

langen, soweit diese erforderlich ist, um die 

Eignung des Beschäftigten zu überprüfen.  

digung oder Abwicklung des Beschäfti-

gungsverhältnisses erforderlich ist Dies ist 

insbesondere der Fall, soweit die Kenntnis 

dieser Daten für den Arbeitgeber erforderlich 

ist, um 

 

1. gesetzliche oder auf Grund eines Geset-

zes bestehende Erhebungs-, Melde-, 

Auskunfts-, Offenlegungs- oder Zahlungs-

pflichten zu erfüllen. 

 

2. die gegenüber dem Beschäftigten beste-

henden Pflichten zu erfüllen oder 

 

 

3. die gegenüber dem Beschäftigten beste-

henden Rechte des Arbeitgebers einschließ-

lich der Leistungs- und Verhaltenskontrolle 

wahrzunehmen.  

 

4. (entfallen) 

 

 

 

 

(2) Für die Feststellung der fachlichen Eig-

nung für eine Veränderung der zu leistenden 

Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes gilt § 32a 

Absatz 2, 5 bis 7 entsprechend.  

(3) Der Arbeitgeber darf von einem Beschäf-

tigten die Teilnahme an einer gesund-

heitlichen Untersuchung unter den Voraus-

setzungen des § 32a Absatz 3, die Teil-

nahme an einem Eignungstest unter den 

Voraussetzungen des § 32a Absatz 4 ver-

langen, soweit diese erforderlich ist, um die 

Eignung des Beschäftigten zu überprüfen.  



(4) Die Datenerhebung ist nur zulässig, so-

weit Art und Ausmaß im Hinblick auf den 

Zweck nicht unverhältnismäßig sind. 

(4) Die Datenerhebung ist nur zulässig, so-

weit Art und Ausmaß im Hinblick auf den 

Zweck nicht unverhältnismäßig sind.  

 

§ 32d Datenverarbeitung und -nutzung 

im Beschäftigungsverhältnis  

  

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

verarbeiten und nutzen, soweit  

1. sie nach § 32a oder 32c erhoben wurden,  

2. dies erforderlich ist zur Erfüllung der Zwe-

cke, für die die Daten erhoben wurden, oder 

zur Erfüllung anderer Zwecke, für die der 

Arbeitgeber sie nach den Vorschriften dieses 

Unterabschnitts hätte erheben dürfen, und  

3. dies nach Art und Ausmaß im Hinblick auf 

den Zweck nicht unverhältnismäßig ist.  

 

(2) Beschäftigtendaten, die der Arbeitgeber 

ohne Datenerhebung nach § 32a oder § 32c 

erhalten hat, darf er nur verarbeiten und nut-

zen, soweit dies für die Durchführung, Be-

endigung oder Abwicklung des Beschäfti-

gungsverhältnisses erforderlich und nach Art 

und Ausmaß im Hinblick auf den Zweck nicht 

unverhältnismäßig ist.  

 

(3) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

auch verarbeiten und nutzen, soweit dies 

erforderlich und verhältnismäßig ist, um die 

Begehung von Vertragsverletzungen zu 

seinen Lasten, Ordnungswidrigkeiten oder 

Straftaten durch den Beschäftigten im Be-

schäftigungsverhältnis zu verhindern oder 

aufzudecken.  

 

 

§ 32d Datenverarbeitung und -nutzung im 

Beschäftigungsverhältnis 

  

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

verarbeiten und nutzen, soweit  

1. sie nach § 32a oder 32c erhoben wurden,  

2. dies erforderlich ist zur Erfüllung der Zwe-

cke, für die die Daten erhoben wurden, oder 

zur Erfüllung anderer Zwecke, für die der 

Arbeitgeber sie nach den Vorschriften dieses 

Unterabschnitts hätte erheben dürfen, und  

3. dies nach Art und Ausmaß im Hinblick auf 

den Zweck nicht unverhältnismäßig ist.  

 

(2) Beschäftigtendaten, die der Arbeitgeber 

ohne Datenerhebung nach § 32a oder § 32c 

erhalten hat, darf er nur verarbeiten und nut-

zen, soweit dies für die Durchführung, Be-

endigung oder Abwicklung des Beschäfti-

gungsverhältnisses erforderlich und nach Art 

und Ausmaß im Hinblick auf den Zweck nicht 

unverhältnismäßig ist.  

 

(3) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

auch verarbeiten und nutzen, soweit dies 

erforderlich und nach Art und Ausmaß nicht 

unverhältnismäßig ist, um die Verletzung von 

Pflichten, die sich aus dem Beschäftigungs-

verhältnis ergeben (Pflichtverletzungen), 

Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten durch 

den Beschäftigten im Beschäftigungsver-

hältnis zu verhindern oder aufzudecken. 

 



 

(4) Ein Dritter, dem die Daten übermittelt 

worden sind, darf diese nur für den Zweck 

verarbeiten und nutzen, zu dessen Erfüllung 

sie ihm übermittelt wurden. Der Arbeit-geber 

hat ihn darauf hinzuweisen.  

 

 

(4) Ein Dritter, dem die Daten übermittelt 

worden sind, darf diese nur für den Zweck 

verarbeiten und nutzen, zu dessen Erfüllung 

sie ihm übermittelt wurden. Der Arbeit-geber 

hat ihn darauf hinzuweisen.  

 

§ 32e Datenerhebung, -verarbeitung und 

–nutzung ohne Kenntnis des Beschäftig-

ten zur Verhinderung und Aufdeckung 

von Vertragsverletzungen, Ordnungs-

widrigkeiten und Straftaten im Beschäf-

tigungsverhältnis  

Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

zur Verhinderung oder Aufdeckung von 

Vertragsverletzungen, von Ordnungswid-

rigkeiten oder von Straftaten ohne Kenntnis 

des Beschäftigten nur erheben, verarbeiten 

und nutzen, wenn  

1. tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die 

den Verdacht begründen, dass der Be-

schäftigte im Beschäftigungsverhältnis eine 

schwerwiegende Vertragsverletzung zu 

Lasten des Arbeitgebers, die den Arbeitge-

ber zu einer fristlosen Kündigung aus  

wichtigem Grund berechtigen würde, eine 

Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat be-

gangen hat,  

 

§ 32e Datenerhebung ohne Kenntnis des 

Beschäftigten zur Verhinderung und Auf-

deckung von Pflichtverletzungen, 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im 

Beschäftigungsverhältnis 

 

Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten zur 

Verhinderung oder Aufdeckung von Pflicht-

verletzungen, von Ordnungswidrigkeiten 

oder von Straftaten ohne Kenntnis des Be-

schäftigten nur erheben, wenn 

 

1. tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht 

begründen, dass der Beschäftigte im Be-

schäftigungsverhältnis 

 

a) eine schwerwiegende Pflichtverletzung, 

 

b) eine Ordnungswidrigkeit oder 

 

c) eine Straftat begangen hat, 

 

die den Arbeitgeber bei einem Arbeitnehmer 

zu einer fristlosen Kündigung aus wichtigem 

Grund berechtigen würde, 

 

2. die Erhebung erforderlich ist, um diese 

aufzudecken oder um weitere schwerwie-

gende Pflichtverletzungen oder weitere Ord-

nungswidrigkeiten und Straftaten zu verhin-



dern und 

 

3. Art und Ausmaß im Hinblick auf den An-

lass nicht unverhältnismäßig sind. Der Ar-

beitgeber darf die nach Satz 1 erhobenen 

Daten nur für die Zwecke, für die sie erho-

ben wurden, verarbeiten und nutzen. Die 

den Verdacht begründenden tatsächlichen 

Anhaltspunkte sind vor der Datenerhebung 

zu dokumentieren. Der Beschäftigte ist über 

die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu 

benachrichtigen, sobald deren Zweck durch 

die Benachrichtigung nicht gefährdet wird. 

 

§ 32f Beobachtung nicht öffentlich zu-

gänglicher Betriebsstätten mit optisch-

elektronischen Einrichtungen  

(1) Die Beobachtung von nicht öffentlich 

zugänglichen Betriebsgeländen, Betriebs-

gebäuden oder Betriebsräumen (Betriebs-

stätten) mit optisch-elektronischen Einrich-

tungen (Videoüberwachung), die auch zur 

Erhebung von Beschäftigtendaten geeignet 

ist, ist nur zulässig, soweit sie zur Wahrung 

wichtiger betrieblicher Interessen, insbe-

sondere  

1. zur Zutrittskontrolle,  

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts,  

3. zum Schutz des Eigentums,  

4. zur Sicherheit des Beschäftigten,  

5. zur Sicherung von Anlagen oder  

6. zur Abwehr von Gefahren für die Sicher-

heit des Betriebes  

erforderlich ist und nach ihrer Art und Dau-

er keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

am Ausschluss der Datenerhebung über-

§ 32f Beobachtung nicht öffentlich zu-

gänglicher Betriebsstätten mit optisch-

elektronischen Einrichtungen 

(1) Die Beobachtung von nicht öffentlich zu-

gänglichen Betriebsgeländen, Betriebsge-

bäuden oder Betriebsräumen (Betriebsstät-

ten) mit optisch-elektronischen Einrichtun-

gen (Videoüberwachung), die auch zur Er-

hebung von Beschäftigtendaten geeignet ist, 

ist nur zulässig, soweit sie zur Wahrung 

wichtiger betrieblicher Interessen erforderlich 

ist, insbesondere  

1. zur Zutrittskontrolle, 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts, 

3. zum Schutz des Eigentums, 

4. zur Sicherheit des Beschäftigten, 

5. zur Sicherung von Anlagen oder 

6. zur Abwehr von Gefahren für die Sicher-

heit des Betriebes 

und wenn nach Art und Dauer der Video-

überwachung keine Anhaltspunkte beste-

hen, dass schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen am Ausschluss der Datenerhe-



wiegen. Der Arbeitgeber hat den Umstand 

der Beobachtung durch geeignete Maß-

nahmen erkennbar zu machen. § 6b Absatz 

3 und 4 gilt entsprechend. Das gleiche gilt, 

wenn eine Einrichtung zur Videoüberwa-

chung geeignet erscheint.  

 

 

(2) Die Videoüberwachung eines Beschäf-

tigten ohne seine Kenntnis ist nur zulässig, 

wenn tatsächliche Anhaltspunkte den kon-

kreten Verdacht begründen, dass Beschäf-

tigte im Beschäftigungsverhältnis eine 

Straftat oder eine schwerwiegende Ver-

tragsverletzung zu Lasten des Arbeitge-

bers, die den Arbeitgeber zu einer fristlosen 

Kündigung aus wichtigem Grund berechti-

gen würde, begangen haben, die Erhebung 

zur Aufdeckung erforderlich ist und Art und 

Ausmaß der Erhebung im Hinblick auf den 

Zweck nicht unverhältnismäßig sind. Sie 

unterliegt der Vorabkontrolle. Die den Ver- 

dacht begründenden tatsächlichen An-

haltspunkte sind zu dokumentieren. § 6b 

Absatz 3 gilt entsprechend. Werden durch 

die Videoüberwachung erhobene Daten    

einer bestimmten Person zugeordnet, ist 

diese über eine Verarbeitung und Nutzung 

zu benachrichtigen, sofern der Zweck der 

Videoüberwachung durch die Benachrichti-

gung nicht gefährdet wird.  

 

(3) Eine Videoüberwachung von Teilen von 

Betriebsstätten, die überwiegend der priva-

ten Lebensgestaltung des Beschäftigten 

dienen, ist unzulässig. Dies gilt insbesonde-

re für Sanitär-, Umkleide- und Schlafräume. 

bung überwiegen. Der Arbeitgeber hat den 

Umstand der Beobachtung durch geeignete 

Maßnahmen erkennbar zu machen. § 6b 

Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. Das Glei-

che gilt, wenn von einer Einrichtung lediglich 

der Anschein einer Videoüberwachung aus-

geht. 

 

(2) Die Videoüberwachung eines Beschäftig-

ten ohne seine Kenntnis ist nur zulässig, 

wenn 

 

1. tatsächliche Anhaltspunkte den konkreten 

Verdacht begründen, dass der Beschäftigte 

im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat, 

eine Ordnungswidrigkeit oder eine schwer-

wiegende Pflichtverletzung, die den Arbeit-

geber bei einem Arbeitnehmer zu einer frist-

losen Kündigung aus wichtigem Grund be-

rechtigen würde, begangen hat, 

 

2. dies erforderlich ist, um eine Straftat, eine 

Ordnungswidrigkeit oder schwerwiegende 

Pflichtverletzung aufzudecken und 

 

3. Art und Ausmaß der Videoüberwachung 

im Hinblick auf den Zweck nicht unverhält-

nismäßig sind. 

 

Die Videoüberwachung darf auch durchge-

führt werden, wenn durch sie andere Be-

schäftigte oder Dritte unvermeidbar betroffen 

werden. Sie unterliegt der Vorabkontrolle. 

Die den Verdacht begründenden tatsächli-

chen Anhaltspunkte sind zu dokumentieren. 

§ 6b Absatz 3 gilt entsprechend. Werden 

durch die Videoüberwachung erhobene Da-



 

(4) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, 

wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht 

mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 

Interessen des Beschäftigten einer weiteren 

Speicherung entgegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32g Ortungssysteme  

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

durch elektronische Einrichtungen zur Be-

stimmung eines geographischen Standortes 

(Ortungssysteme) nur erheben, verarbeiten 

und nutzen, soweit dies aus betrieblichen 

Gründen während der Arbeitszeit er-

forderlich ist  

1. zur Sicherheit des Beschäftigten oder  

2. zur Koordinierung des Einsatzes des Be-

schäftigten  

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen des Beschäftigten 

am Ausschluss der Datenerhebung über-

wiegen. Der Arbeitgeber hat dem Beschäf-

tigten den Einsatz des Ortungssystems 

durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu 

machen und ihn über den Umfang der Auf-

zeichnungen und deren regelmäßige oder im 

ten einer bestimmten Person zugeordnet, ist 

diese über eine Verarbeitung und Nutzung 

zu benachrichtigen, sobald der Zweck der 

Videoüberwachung durch die Benachrichti-

gung nicht gefährdet wird. 

 

(3) Eine Videoüberwachung von Teilen von 

Betriebsstätten, die überwiegend der priva-

ten Lebensgestaltung des Beschäftigten 

dienen, ist unzulässig. Dies gilt insbesonde-

re für Sanitär-, Umkleide- und Schlafräume. 

 

(4) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, 

wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht 

mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 

Interessen des Beschäftigten einer weiteren 

Speicherung entgegenstehen. 

 

§ 32g Ortungssysteme  

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigtendaten 

durch elektronische Einrichtungen zur Be-

stimmung eines geographischen Standortes 

(Ortungssysteme) nur erheben, verarbeiten 

und nutzen, soweit dies aus betrieblichen 

Gründen während der Arbeitszeit er-

forderlich ist  

1. zur Sicherheit des Beschäftigten oder  

2. zur Koordinierung des Einsatzes des Be-

schäftigten  

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen des Beschäftigten 

am Ausschluss der Datenerhebung über-

wiegen. Der Arbeitgeber hat dem Beschäf-

tigten den Einsatz des Ortungssystems 

durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu 

machen und ihn über den Umfang der Auf-

zeichnungen und deren regelmäßige oder im 



Einzelfall vorgesehene Auswertung zu in-

formieren. Beschäftigtendaten, die beim Ein-

satz von Ortungssystemen erhoben werden, 

dürfen nicht zu anderen Zwecken als nach 

Satz 1 verarbeitet oder genutzt werden.  

 

(2) Der Arbeitgeber darf Ortungssysteme 

auch zum Schutz beweglicher Sachen ein-

setzen. In diesem Fall hat er geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um eine personen-

bezogene Ortung des Beschäftigten wäh-

rend der erlaubten Nutzung der Sache zu 

verhindern.  

 

(3) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, 

wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht 

mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 

Interessen des Beschäftigten einer weiteren 

Speicherung entgegenstehen.  

 

Einzelfall vorgesehene Auswertung zu in-

formieren. Beschäftigtendaten, die beim Ein-

satz von Ortungssystemen erhoben werden, 

dürfen nicht zu anderen Zwecken als nach 

Satz 1 verarbeitet oder genutzt werden.  

 

(2) Der Arbeitgeber darf Ortungssysteme 

auch zum Schutz beweglicher Sachen ein-

setzen. In diesem Fall hat er geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um eine personen-

bezogene Ortung des Beschäftigten wäh-

rend der erlaubten Nutzung der Sache zu 

verhindern.  

 

(3) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, 

wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht 

mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 

Interessen des Beschäftigten einer weiteren 

Speicherung entgegenstehen.  

 

§ 32h Biometrische Verfahren  

 

(1) Der Arbeitgeber darf biometrische 

Merkmale eines Beschäftigten nur erheben, 

verarbeiten und nutzen, soweit dies aus 

betrieblichen Gründen zu Autorisierungs- 

und Authentifikationszwecken erforderlich 

ist und keine schutzwürdigen Belange des 

Be-schäftigten am Ausschluss der Daten-

erhebung, -verarbeitung und -nutzung ü-

berwie-gen. Zu anderen Zwecken darf der 

Arbeitgeber Lichtbilder von Beschäftigten 

nur mit deren Einwilligung erheben, verar-

beiten und nutzen.  

 

(2) Biometrische Daten sind unverzüglich zu 

löschen, wenn sie zur Erreichung des 

§ 32h Biometrische Verfahren 

 

(1) Der Arbeitgeber darf biometrische Merk-

male eines Beschäftigten nur erheben, ver-

arbeiten und nutzen, soweit dies aus be-

trieblichen Gründen zu Autorisierungs- und 

Authentifikationszwecken erforderlich ist       

und keine schutzwürdigen Interessen des 

Beschäftigten am Ausschluss der Datener-

hebung, -Verarbeitung und -nutzung über-

wiegen. Lichtbilder eines Beschäftigten darf 

der Arbeitgeber auch zu anderen Zwecken 

erheben, verarbeiten und nutzen, soweit der 

Beschäftigte eingewilligt hat. 

 

(2) Biometrische Daten sind unverzüglich zu 

löschen, wenn sie zur Erreichung des 



Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder 

schutzwürdige Interessen des Beschäftig-ten 

einer weiteren Speicherung entgegenstehen.  

 

Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder 

schutzwürdige Interessen des Beschäftig-ten 

einer weiteren Speicherung entgegenstehen.  

 

§ 32i Nutzung von Telekommunikations-

diensten  

(1) Soweit die Nutzung von Telekommuni-

kationsdiensten dem Beschäftigten aus-

schließlich zu beruflichen oder dienstlichen 

Zwecken erlaubt ist, darf der Arbeitgeber 

bei dieser Nutzung anfallende Daten, die 

den Verkehrsdaten nach § 3 Nummer 30 

TKG entsprechen, nur erheben, verarbeiten 

und nutzen, soweit keine Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass schutzwürdige Inte-

ressen des Beschäftigten an einem Aus-

schluss der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung überwiegen, und dies erforderlich 

ist  

1. zur Gewährleistung des ordnungsgemä-

ßen Betriebs von Telekommunikations-

netzen oder Telekommunikationsdiensten, 

einschließlich der Datensicherheit,  

 

2. zu Abrechnungszwecken oder  

 

3. zu einer stichprobenartigen oder anlass-

bezogenen Leistungs- oder Verhaltens-

kontrolle, einschließlich der Verhinderung 

oder Aufdeckung von Vertrags-

verletzungen zu Lasten des Arbeitgebers, 

Ordnungswidrigkeiten oder Strafta-ten im 

Beschäftigungsverhältnis. 

  

 

 

 

§ 32i Nutzung von Telekommunikations-

diensten 

(1) Soweit die Nutzung von Telekommuni-

kationsdiensten dem Beschäftigten aus-

schließlich zu beruflichen oder dienstlichen 

Zwecken erlaubt ist, darf der Arbeitgeber bei 

dieser Nutzung anfallende Daten, die den 

Verkehrsdaten nach § 3 Nummer 30 des 

Telekommunikationsgesetzes entsprechen, 

nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit 

dies erforderlich ist, 

 

1. zur Gewährleistung des ordnungsgemä-

ßen Betriebs von Telekommunikationsnet-

zen oder Telekommunikationsdiensten, ein-

schließlich der Datensicherheit, 

 

2. zu Abrechnungszwecken oder 

 

3. zu einer stichprobenartigen oder anlass-

bezogenen Leistungs- oder Verhaltenskon-

trolle 

 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass schutzwürdige Interessen des Beschäf-

tigten an einem Ausschluss der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung überwiegen. 

Werden gemäß Nummer 3 erhobene Daten 

einem bestimmten Beschäftigten zugeord-

net, ist dieser über eine Verarbeitung und 

Nutzung zu benachrichtigen, sobald der 

Zweck der Verarbeitung oder Nutzung durch 

die Benachrichtigung nicht gefährdet wird. 



 

(2) Inhalte einer ausschließlich zu berufli-

chen oder dienstlichen Zwecken erlaubten 

Nutzung von Telefondiensten darf der Ar-

beitgeber nur erheben, verarbeiten und nut-

zen, sofern dies zur Wahrung seiner be-

rechtigten Interessen erforderlich ist und 

der Beschäftigte und seine Kommunikati-

onspartner vorher eingewilligt haben und im 

konkreten Einzelfall vorher darüber infor-

miert wurden. Gehört die ausschließlich zu 

beruflichen oder dienstlichen Zwecken er-

laubte Nutzung von Telefondiensten zum 

wesentlichen Inhalt der geschuldeten Ar-

beitsleistung, darf der Arbeitgeber, ohne 

konkrete Kenntnis des Beschäftigten im 

Einzelfall, Inhalte dieser Nutzung erheben, 

verarbeiten und nutzen, wenn der Beschäf-

tigte und seine Kommunikationspartner 

vorher über diese Möglichkeit informiert 

wurden und seine Kommunikationspartner 

eingewilligt haben. Der Arbeitgeber hat den 

Beschäftigten über die Erhebung, Verarbei-

tung und Nutzung von Inhaltsdaten nach 

Satz 2 zu benachrichtigen.  

 

(3) Inhalte einer ausschließlich zu berufli-

chen oder dienstlichen Zwecken erlaubten 

Nutzung von anderen als in Absatz 2 ge-

nannten Telekommunikationsdiensten darf 

der Arbeitgeber erheben, verarbeiten und 

nutzen, soweit es zur Durchführung des 

Beschäftigungsverhältnisses sowie zu den 

in Absatz 1 Nummer 1 genannten Zwecken 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass schutzwürdige Inte-

ressen des Beschäftigten an einem Aus-

 

(2) Inhalte einer ausschließlich zu berufli-

chen oder dienstlichen Zwecken erlaubten 

Nutzung von Telefondiensten darf der Ar-

beitgeber nur erheben, verarbeiten und nut-

zen, sofern dies zur Wahrung seiner berech-

tigten Interessen erforderlich ist und der Be-

schäftigte und seine Kommunikationspartner 

vorher eingewilligt haben und im konkreten 

Einzelfall vorher darüber informiert wurden. 

Gehört die ausschließlich zu beruflichen o-

der dienstlichen Zwecken erlaubte Nutzung 

von Telefondiensten zum wesentlichen In-

halt der geschuldeten Arbeitsleistung, darf 

der Arbeitgeber, ohne konkrete Kenntnis des 

Beschäftigten im Einzelfall, Inhalte dieser 

Nutzung stichprobenartig erheben, verarbei-

ten und nutzen, wenn der Beschäftigte und 

seine Kommunikationspartner vorher über 

diese Möglichkeit informiert wurden und sei-

ne Kommunikationspartner eingewilligt ha-

ben. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten 

über die Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung von Inhaltsdaten nach Satz 2 zu be-

nachrichtigen. 

 

(3) Inhalte einer ausschließlich zu berufli-

chen oder dienstlichen Zwecken erlaubten 

Nutzung von anderen als in Absatz 2 ge-

nannten Telekommunikationsdiensten darf 

der Arbeitgeber erheben, verarbeiten und 

nutzen, soweit es zur Durchführung des Be-

schäftigungsverhältnisses oder zu den in 

Absatz 1 Nummer 1 genannten Zwecken 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte da-

für bestehen, dass schutzwürdige Interessen 

des Beschäftigten an einem Ausschluss der 



schluss der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung überwiegen. Dies gilt auch, wenn 

die Datenerhebung, -verarbeitung und        

-nutzung zur Verhinderung oder Aufde-

ckung von Vertragsverletzungen zu Lasten 

des Arbeitgebers, Ordnungswidrigkeiten 

oder Straftaten durch Beschäftigte im Be-

schäftigungsverhältnis erforderlich ist.  

 

(4) Soweit die Nutzung von Telekommuni-

kationsdiensten auch zu privaten Zwecken 

erlaubt ist, darf der Arbeitgeber Verkehrs-

daten und Inhalte nur zu den in Absatz 1 

Nummer 1 und 2 genannten Zwecken und 

im erforderlichen Maß erheben, verarbeiten 

und nutzen, sofern keine Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass das schutzwürdige 

Inte-resse des Beschäftigten an dem Aus-

schluss der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nut-zung überwiegt; hierdurch sind Tele-

kommunikationsvorgänge im Sinne von § 

88 Ab-satz 3 Satz 3 des Telekommunikati-

onsgesetzes betroffen.  

(5) Nach Abschluss einer Telekommunika-

tion gelten für die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung der Inhalte, Verkehrsdaten 

und Daten, die den Verkehrsdaten nach § 3 

Nummer 30 TKG entsprechen, die §§ 32c 

und 32d. Soweit es sich um private Inhalte, 

Verkehrsdaten und Daten, die den Ver-

kehrsdaten nach § 3 Nummer 30 TKG ent-

sprechen, handelt, darf der Arbeitgeber 

diese nur unter den Voraussetzungen des § 

32e erheben, verarbeiten und nutzen.  

 

 

 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung über-

wiegen. Dies gilt auch, wenn die Datenerhe-

bung, -verarbeitung und -nutzung zur Ver-

hinderung oder Aufdeckung von Pflichtver-

letzungen, Ordnungswidrigkeiten oder Straf-

taten durch Beschäftigte im Beschäftigungs-

verhältnis erforderlich ist. 

 

 

(4) Soweit die Nutzung von Telekommunika-

tionsdiensten auch zu privaten Zwecken 

erlaubt ist, gelten die Vorschriften des Tele-

kommunikationsgesetzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Nach Abschluss einer Telekommunikati-

on gelten für die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung der Inhalte, Verkehrsdaten und 

Daten, die den Verkehrsdaten nach § 3 

Nummer 30 des Telekommunikationsgeset-

zes entsprechen, die §§ 32c und 32d. So-

weit es sich um private Inhalte, Verkehrsda-

ten und Daten, die den Verkehrsdaten nach 

§ 3 Nummer 30 des Telekommunikationsge-

setzes entsprechen, handelt, darf der Ar-

beitgeber diese nur unter den Vorausset-

zungen des § 32e erheben, verarbeiten und 

nutzen. 

 



 

§ 32j Unterrichtungspflichten  

Stellt ein Arbeitgeber fest, dass bei ihm ge-

speicherte Beschäftigtendaten unrecht-

mäßig übermittelt oder auf sonstige Weise 

Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt 

sind, hat er dies unverzüglich den Betroffe-

nen mitzuteilen. Drohen schwerwiegende 

Beeinträchtigungen der Rechte oder 

schutzwürdiger Interessen der Beschäftig-

ten, hat der Arbeitgeber auch die zuständige 

Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrich-

ten. § 42a Sätze 3 bis 4 und 6 gelten ent-

sprechend.  

 

§ 32k Änderungen  

Der Arbeitgeber hat Dritten, an die er Be-

schäftigtendaten übermittelt hat, die Berich-

tigung, Löschung oder Sperrung dieser Da-

ten unverzüglich mitzuteilen, es sei denn, 

dass die Mitteilung zur Wahrung der schutz-

würdigen Interessen der Beschäftigten nicht 

erforderlich ist.  

 

 

§ 32j Unterrichtungspflichten  

Stellt ein Arbeitgeber fest, dass bei ihm ge-

speicherte Beschäftigtendaten unrecht-

mäßig übermittelt oder auf sonstige Weise 

Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt 

sind, hat er dies unverzüglich den Betroffe-

nen mitzuteilen. Drohen schwerwiegende 

Beeinträchtigungen der Rechte oder 

schutzwürdiger Interessen der Beschäftig-

ten, hat der Arbeitgeber auch die zuständige 

Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrich-

ten. § 42a Sätze 3 bis 4 und 6 gelten ent-

sprechend.  

 

§ 32k Änderungen  

Der Arbeitgeber hat Dritten, an die er Be-

schäftigtendaten übermittelt hat, die Berich-

tigung, Löschung oder Sperrung dieser Da-

ten unverzüglich mitzuteilen, es sei denn, 

dass die Mitteilung zur Wahrung der schutz-

würdigen Interessen der Beschäftigten nicht 

erforderlich ist.  

§ 32l Einwilligung  

 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung von Beschäftigtendaten durch den 

Arbeitgeber auf Grund einer Einwilligung 

des Beschäftigten ist abweichend von § 4 

Absatz 1 nur zulässig, soweit dies in den 

Vorschriften dieses Unterabschnitts aus-

drücklich vorgesehen ist.“  

 

 

 

 

32l Einwilligung, Geltung für Dritte, Rech-

te der Interessenvertretungen 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von Beschäftigtendaten durch den Arbeitge-

ber auf Grund einer Einwilligung des Be-

schäftigten ist abweichend von § 4 Absatz 1 

nur zulässig, soweit dies in den Vorschriften 

dieses Unterabschnitts ausdrücklich vorge-

sehen ist. 

 

 

(NEU) 

(2) Die Vorschriften dieses Unterabschnitts 



 

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               

 

7. Die Überschrift des bisherigen zweiten 

Unterabschnitts des dritten Abschnitts wird 

wie folgt gefasst:  

 

 „Dritter Unterabschnitt 

Rechte des Betroffenen" 

                                                                                                                                                         

8. Die Überschrift des bisherigen dritten 

Unterabschnitts des dritten Abschnitts wird 

wie folgt gefasst:  

 

„Vierter Unterabschnitt 

Aufsichtsbehörde“ 

 

9. § 43 wird wie folgt geändert:  

 

In Absatz 1 werden nach der Nummer 7b. 

die folgenden Nummern 7c bis 7f eingefügt:  

 

7c. entgegen § 32f Absatz 1 Satz 2 den 

Umstand der Beobachtung nicht erkennbar 

macht,  

 

7d. entgegen § 32g Absatz 1 Satz 2 den 

Einsatz von Ortungssystemen nicht er-

kennbar macht,  

 

7e. entgegen § 32j Satz 1 eine Mitteilung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, 

gelten für Dritte entsprechend, die für den 

Arbeitgeber beim Erheben, Verarbeiten und 

Nutzen von Beschäftigtendaten tätig werden. 

 

(3) Die Rechte der Interessenvertretungen 

der Beschäftigten bleiben unberührt.  

 

7. Die Überschrift des bisherigen zweiten 

Unterabschnitts des dritten Abschnitts wird 

wie folgt gefasst: 

 

„Dritter Unterabschnitt 

Rechte des Betroffenen" 

 

8. Die Überschrift des bisherigen dritten Un-

terabschnitts des dritten Abschnitts wird wie 

folgt gefasst: 

 

„Vierter Unterabschnitt 

Aufsichtsbehörde"  

 

9. § 43 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 1 werden nach der Nummer 7b. 

die folgenden Nummern 7c bis 7f eingefügt: 

 

7c. entgegen § 32f Absatz 1 Satz 2 den Um-

stand der Beobachtung nicht erkennbar 

macht, 

 

7d. entgegen § 32g Absatz 1 Satz 2 den 

Einsatz von Ortungssystemen nicht erkenn-

bar macht, 

 

7e. entgegen § 32j Satz 1 eine Mitteilung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, 



  

7f. entgegen § 32j Satz 2 die Aufsichtsbe-

hörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig unterrichtet,“.  

 

 

 

 

7f. entgegen § 32j Satz 2 die Aufsichtsbe-

hörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig unterrichtet". 

 

 

 

Artikel 2  

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am …[einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkün-

dung folgenden Monats] in Kraft.  



Begründung  

A. Allgemeiner Teil  

I. Ziel und Inhalt des Entwurfs  

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, praxisgerechte Regelungen für Beschäftigte im Sinne des § 3 

Absatz 11 BDSG zu schaffen. Es sollen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses nur 

solche Daten verarbeitet werden dürfen, die für dieses Verhältnis er-forderlich sind. Daten-

verarbeitungen, die sich beispielsweise auf für das Beschäftigungsverhältnis nicht relevantes 

außerdienstliches Verhalten oder auf nicht dienstrelevante Gesundheitszustände beziehen, 

sollen (zukünftig) ausgeschlossen sein. Mit den Neuregelungen sollen Mitarbeiter an ihrem 

Arbeitsplatz zudem wirksam vor Bespitzelungen geschützt und gleichzeitig den Arbeitgebern 

verlässliche Grundlagen für die Durchsetzung von Compliance-Anforderungen und den 

Kampf gegen Korruption an die Hand gegeben werden.  

Der Gesetzentwurf enthält daher Regelungen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von Beschäftigtendaten vor und nach Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses.  

II. Gesetzgebungskompetenz  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für Regelungen des Datenschutzes als An-

nex aus der Kompetenz für die geregelte Sachmaterie. Betroffene Sachmaterien sind vor-

wiegend das Arbeitsrecht (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 Grundgesetz) und das Recht der 

Wirtschaft (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz). Die Berechtigung des Bundes zur 

Inanspruchnahme der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Wirt-

schaft ergibt sich aus Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz. Eine bundesgesetzliche Regelung 

des Datenschutzes von Beschäftigten ist zur Wahrung der Rechtseinheit im Bundesgebiet im 

gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Unterschiedliche Regelungen des Schutzes der 

personenbezogenen Daten von Beschäftigten innerhalb des Bundesgebietes hätten insbe-

sondere für in verschiedenen Ländern tätige Arbeitgeber erhebliche Unsicherheiten bei der 

rechtlichen Behandlung der bei ihnen bestehenden Beschäftigungsverhältnisse zur Folge. 

Dies beträfe sowohl die Datenerhebung und -verwendung vor als auch nach Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnisses. Innerhalb des gleichen Unternehmens müssten unter-

schiedliche datenschutzrechtliche Maßstäbe angelegt werden. Dies hätte un-zumutbare Be-

hinderungen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr zur Folge.  

III. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen U nion  

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Er steht insbeson-

dere im Einklang mit den Regelungen der Richtlinie 95/46/EG (EG-Datenschutzrichtlinie).  

IV. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen H aushalte  

Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte sind durch den Gesetzentwurf nicht 

zu erwarten.  

 



V. Kosten  

Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft und die Verwaltung entstehen neben den angegebenen 

Bürokratiekosten nicht. Von den Regelungen sind alle Unternehmen betroffen.  

Zusätzliche Kosten für die Bürgerinnen und Bürger sind nicht zu erwarten. Auswirkungen auf 

Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-

braucherpreisniveau, sind ebenfalls nicht zu erwarten.  

VI. Bürokratiekosten  

1. Bürokratiebelastungen für die Wirtschaft und die Verwaltung  

Mit dem Gesetzentwurf werden 13 Informationspflichten für Arbeitgeber gegenüber ihren 

Beschäftigten eingeführt. Von diesen Informationspflichten sind die Wirtschaft als privater 

Arbeitgeber und die Verwaltung als öffentlicher Arbeitgeber gleichermaßen betroffen.  

Diese Informationspflichten sind im Einzelnen:  

 

Norm  Informationspflicht  Jährliche Fallzahl  Belastung der Wirt-

schaft in tsd. Euro  

§ 32a Absatz 3 Satz 3  Der Beschäftigte ist 

auf sein Verlangen 

über den Inhalt einer 

bei einem Dritten 

über ihn eingeholten 

Auskunft zu unter-

richten.  

367.500  809  

§ 32a Absatz 6 Satz 4  Dem Beschäftigten 

ist das Ergebnis 

einer gesundheitli-

chen oder sonstigen 

Untersuchung oder 

Prüfung mitzuteilen.  

1.470.000  3.237  

§ 32d Absatz 3 Satz 2  Hinweispflicht des 

Arbeitgebers auf die 

Zweckbindung    

übermittelter Daten 

gegenüber dem Da-

tenempfänger.  

2.500.000  6.292 (einmalige 

Umstellungskosten) 



§ 32e Satz 2  Der Arbeitgeber hat 

die einen Verdacht 

begründenden tat-

sächlichen Anhalts-

punkte zu dokumen-

tieren.  

17.790  477  

§ 32f Absatz 1 Satz 2  Der Arbeitgeber hat 

den Umstand einer 

Videobeobachtung 

durch geeignete 

Maßnahmen kennt-

lich zu machen.  

300.000  3.020 (einmalige 

Umstellungskosten) 

§ 32f Absatz 1 Satz 3  Benachrichtigungs-

pflicht des Arbeitge-

bers bei einer offe-

nen Videoüberwa-

chung  

6.000  12  

§ 32f Absatz 2 Satz 3  Der Arbeitgeber hat 

die einen Verdacht 

begründenden tat-

sächlichen Anhalts-

punkte zu dokumen-

tieren.  

17.790  477  

§ 32f Absatz 2 Satz 5  Benachrichtigungs-

pflicht des Arbeitge-

bers bei einer heim-

lichen Videoüberwa-

chung  

100  0,2  

§ 32g Absatz 1 Satz 2  Der Arbeitgeber hat 

dem Beschäftigten 

den Einsatz eines 

Ortungssystems 

durch geeignete 

Maßnahmen er-

kennbar zu machen.  

2.000.000  503 (einmalige Um-

stellungskosten) 

 

 


